
legung des Inhalts der Einschätzung gemeinsam mit 
dem örtlichen Rat zu vereinbaren?

— Wie erfolgt am effektivsten die Organisierung der 
Zusammenarbeit mit den anderen Rechtspflegeor
ganen?

— Nach welchen rationellen Methoden sind die im 
Einzelverfahren festgestellten, die Straftat beein
flussenden Faktoren zu verallgemeinern?

Bewährt hat sich die Vermittlung der entsprechenden 
Erfahrungen sowohl in Direktoren- und Fachrichterta
gungen als auch im Rahmen der operativen Tätigkeit 
der Senate und in der Anleitung einzelner Kreisge
richte. Gesichert werden muß, daß für die Erarbeitung 
von Analysen Schwerpunkte vermittelt werden, die 
aus der Sicht des Bezirks von Bedeutung sind, und daß 
die rationellsten, effektivsten Methoden angewandt 
werden. Das erfordert gleichzeitig eine Qualifizierung 
der Richter des Obersten Gerichts und der Bezirksge
richte auf diesem Gebiet, um eine entsprechende An
leitung der Bezirks- und Kreisgerichte zu gewährlei
sten.
Als verallgemeinerungswürdige Methode wird ange
sehen, daß der Direktor des Bezirksgerichts Erfurt am 
Anfang des Jahres die festgelegten Schwerpunkte der 
Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung für den ge
samten Bezirk vor den Direktoren der Kreisgerichte 
begründet, dabei Einzelheiten hinsichtlich Inhalt und 
Methode erläutert und darlegt, welche Arbeit von 
den Gerichten im Rahmen der komplexen Kriminali
tätsbekämpfung und -Vorbeugung konkret zu leisten 
ist. Dieser Leitungsmethode liegt die Erkenntnis zu
grunde, daß es ohne Koordinierung der Aufgaben bei 
der Kriminalitätsbekämpfung zwischen Gericht, Staats
anwaltschaft, VPKA bzw. BDVP und den örtlichen 
Staatsorganen nicht zu sichtbaren Ergebnissen kommt. 
Aus den Erfahrungen der Gemeinschaftsarbeit zwi
schen den Rechtspflegeorganen ergeben sich weiter 
folgende Schlußfolgerungen:

— Ohne Koordinierung der Zusammenarbeit bei der 
Erarbeitung von Analysen bzw. Einschätzungen 
wird die Effektivität der Informationen an die ört
lichen Organe wesentlich beeinträchtigt.

— Mit Ausnahme der Erarbeitung der Kriminalitäts
analyse durch den Staatsanwalt und der sich dar
aus ergebenden Information an die jeweilige ört
liche Volksvertretung und deren Rat und der 
jährlichen Berichterstattung vor der Volksvertre
tung durch das Gericht gibt es keine im voraus 
festgelegte „Zuständigkeit“. Es hat dasjenige Organ 
zu berichten, welches am besten dazu geeignet ist 
infolge des ihm zur Verfügung stehenden hauptsäch
lichsten Überblicks.

— Es ist zu sichern, daß die analytische Arbeit aufein
ander aufbaut und kontinuierlich entwickelt wird, 
damit nicht jedesmal von vorn begonnen wird und 
die Einschätzungen sich wiederholen.

Im Prozeß der Anleitung der Kreisgerichte bedarf es 
einer Verstärkung der Rolle und Verantwortung der 
Senate der Bezirksgerichte. Ihre Tätigkeit beschränkt 
sich z. Z. im wesentlichen noch darauf, über die Rechts
mitteltätigkeit auf die Verbesserung der Qualität der 
Rechtsprechung der Gerichte Einfluß zu nehmen. 
Verstärkt muß den Kreisgerichten aber geholfen wer
den, die ihnen bei der Lösung der gesamtgesellschaft
lichen Aufgaben im jeweiligen Territorium obliegen
den Teilaufgaben zu konkretisieren und zu realisieren. 
Diese Aufgaben gehen über die wirksame Ausgestal
tung des Einzelverfahrens hinaus und bestehen u. a. 
in der analytischen Tätigkeit als wesentlicher Grund
lage für die Informationsbeziehungen zu den örtlichen 
Volksvertretungen und deren Organen.
Durch eine solche differenzierte und auf Schwer
punkte orientierte Anleitung der Kreisgerichte wird 
nicht nur die Arbeit der Kreisgerichte positiv beein
flußt, sondern das Bezirksgericht erhält in der Regel 
Material für eigene Einschätzungen und Analysen.

WALTER ZIEGLER, Vizepräsident des Obersten Gerichts

Integration der gerichtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des Strafrechts 
in die gesamtstaatliche Leitungstätigkeit

Der nachstehende Beitrag ist eine gekürzte Fassung 
des Referats, das Vizepräsident Ziegler auf der 
31. Plenartagung des Obersten Gerichts am 23. Juni 
1971 gehalten hat. D. Red.

Die Bedeutung, die der Zusammenarbeit der Gerichte 
mit den örtlichen Volksvertretungen bei der Krimina
litätsbekämpfung und -Vorbeugung zukommt, wird 
durch den von Erich H o n e c k e r  erstatteten Bericht 
des Zentralkomitees an den VIII. Parteitag der SED 
unterstrichen. Die Volksvertretungen, so wird dort ge
sagt, „sind die Grundlage des einheitlichen Systems 
unserer Staatsmacht, die vollständigste Verkörperung 
ihres demokratischen Charakters“/1/. Sie sind Organe 
der politischen Macht der Arbeiterklasse und der mit 
ihr verbündeten Klasse der Genossenschaftsbauern, der 
Intelligenz und der anderen Schichten des Volkes. 
Ihnen ist eine hohe Verantwortung für die Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft über
tragen. Sie haben, wie es in der Präambel des Be
schlusses des Staatsrates zur Entwicklung sozialistischer 
Kommunalpolitik vom 16. April 1970 (GBl. I S. 39) 
heißt, „in Verwirklichung ihrer verfassungsrechtlichen 
Verantwortung die Vorzüge der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung allseitig für die Erfüllung der Staat-
/1/ Bericht des Zentralkomitees an den VIII. Parteitag der 
SED, Berlin 1971, S. 65.

liehen Aufgaben im Territorium zu nutzen“. Dieser 
Verfassungsauftrag schließt auch die Verantwortung 
der Volksvertretungen für die Durchsetzung des sozia
listischen Rechts, die Gewährleistung von Ordnung und 
Sicherheit und die Vorbeugung und Bekämpfung der 
Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen ein (vgl. 
Art. 81 der Verfassung). Das stellt hohe Anforderungen 
an die Führungstätigkeit der Volksvertretungen.

Zur Notwendigkeit des Zusammenwirkens aller Kräfte 
bei der Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung

Die weitere Erhöhung der Wirksamkeit des sozialisti
schen Rechts auch auf dem Gebiet der Vorbeugung 
und Bekämpfung der Kriminalität hängt vor allem 
davon ab, wie es gelingt, das Recht als festen, untrenn
baren Bestandteil der Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft zu verwirklichen. Die Fragen 
des sozialistischen Rechts und der sozialistischen Ge
setzlichkeit und ebenso die Fragen der Kriminalitäts
vorbeugung und -bekämpfung sind keine Ressortauf
gabe der Rechtspflegeorgane oder gar nur der Ge
richte. Im Bericht des Zentralkomitees an den 
VIII. Parteitag der SED ist dazu gesagt:

„Die sozialistische Gesetzlichkeit zu festigen ist aber 
nicht nur Sache der Justizorgane und der in der
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